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1 Einführung
1.1 Geltungsbereich

Dieser Teil des Vollzugshilfemoduls «Bauabfälle» konkre-
tisiert die Pflicht der Bauherrschaft zur Ermittlung von 
Schadstoffen in Bauabfällen und zur Erstellung eines Ent-
sorgungskonzeptes gemäss Art. 16 VVEA. Die Vorgaben 
gelten für alle bewilligungspflichtigen Bauvorhaben, bei 
welchen voraus sichtlich 

(a) mehr als 200 m3
(fest) Bauabfälle anfallen oder 

(b) Bauabfälle mit umwelt- oder gesundheitsgefährden-
den Stoffen zu erwarten sind. 

Bauvorhaben, welche in einzelnen Kantonen keine formelle 
Baubewilligung benötigen, sondern nur einer Meldepflicht 
bei der Behörde unterstehen, sind bewilligungspflichtigen 
Bauvorhaben gleichgestellt. Solche Bauvorhaben umfas-

sen insbesondere Rückbauten ohne Ersatzneubau sowie 
Infrastruktur bauten (z. B. Gemeindestrassen), welche 
nicht in jedem Fall im Baubewilli gungsverfahren bewilligt 
werden. Im Folgenden wird der Einfachheit halber aus-
schliesslich vom Normalfall des «Baubewilligungsverfah-
rens» bzw. des «Baubewilligungsgesuchs» gesprochen.

Gemäss der in Kapitel 1.3 aufgeführten Definition des 
Begriffs «Bauabfälle» umfasst die oben erwähnte Pflicht 
zur Erstellung des Entsorgungskonzepts alle Bauabfälle, 
also auch unverschmutztes Rückbau-, Aushub- und Aus-
bruchmaterial und abgetragenen Ober- und Unterboden 
(vgl. Abbildung 1). 

Art, Inhalt und Umfang der Schadstoffermittlung und des 
Entsorgungs konzeptes können dem jeweiligen Schad-
stoffverdacht bzw. den jeweiligen Entsorgungsmengen 
angepasst werden.  
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Rückbaumaterial

Mit umwelt- oder
gesundheits-

gefährdenden Stoffen

Verwertbarer/unbelasteter
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Abbildung 1

Geltungsbereich von Art. 16 VVEA
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Die Vorgaben dieses Vollzugshilfeteils konkretisieren Art. 
16 der VVEA und beziehen sich ausschliesslich auf die 
Schadstoffermittlung zur Festlegung der Entsorgungs-
wege der anfallenden Bauabfälle. Daneben gibt es für 
den Umgang mit Bauabfällen auch weitere Regelungen, 
z. B. bezüglich Emissions schutz und Arbeitnehmerschutz, 
welche unter anderem in der Richtlinie «Luftreinhaltung 
auf Baustellen» resp. der Verordnung über die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bei Bauar beiten (Bauarbeitenverordnung, 
BauAV, SR 832.311.141) festgeschrieben sind. Diese gel-
ten unabhängig von den Vorgaben der Abfallgesetzgebung 
und werden nicht in diesem Vollzugshilfeteil behandelt. 

Organisatorische Aspekte zum Bauprojekt und die Aufga-
ben der am Projekt beteiligten Akteure sind Gegenstand 
der SIA-Norm 430 und werden ebenfalls nicht in diesem 
Vollzugshilfeteil behandelt.

Neben den oben aufgeführten Abfallkategorien können im 
Rahmen der Bau arbeiten weitere Abfälle anfallen.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Das Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umwelt-
schutzgesetz, USG, SR 814.01), das Bundesgesetz über 
den Schutz der Gewässer (Gewässer schutz gesetz, GSchG, 
SR 814.20) sowie die Verordnung über die Vermei dung und 
die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA, SR 
814.600) enthalten die grundsätzlichen Vorschriften für 
einen umweltverträglichen Umgang mit Bauabfällen. 

Die VVEA enthält technische und organisatorische Vor-
schriften zur Vermeidung, Verwertung, Behandlung und 
Ablagerung von Abfällen. Sie hat zum Ziel, die Umwelt vor 
schädlichen und lästigen Einwirkungen durch Abfälle zu 
schützen. Zudem ist die nachhaltige Nutzung von natür-
lichen Rohstoffen durch die umweltverträgliche Verwer-
tung von Abfällen zu fördern. 

Die Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA, SR 
614.610) regelt ins besondere den Verkehr mit Sonder-
abfällen und anderen kontrollpflichtigen Abfällen in der 
Schweiz sowie den grenzüberschreitenden Verkehr mit 
Abfällen. 

1.3 Begriffe
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Tabelle 1

Definition der Abfallkategorien

Begriff Definition bzw. Verwendung in der VVEA Bemerkungen / Verwendung in diesem Vollzugshilfeteil

Bauabfälle Art. 3 Buchstabe e VVEA: «Bauabfälle: Abfälle, 
die bei Neubau-, Umbau- oder Rückbauarbeiten 
von ortsfesten Anlagen anfallen». 

Summe aller Bauabfälle wie Rückbaumaterial, Aushub- und 
Ausbruchmaterial, abgetragener Boden, brennbare Bau abfälle, 
Altmetall etc.

Mineralische Bauabfälle Anhang 1 VVEA: Abfallarten, Klasse 4, 
vgl. Vollzugshilfe modul «Berichterstattung» 

Bauabfälle mit mineralischer Zusammensetzung, wie z. B. 
Betonabbruch, Ausbauasphalt, Gips, Aushub- und Ausbruch-
material und abgetragener Boden. 

Rückbau material Keine Definition in der VVEA. Abfälle, die bei Umbau- oder Rückbauarbeiten aus der  
Substanz von ortsfesten Anlagen und Bauwerken anfallen. 

Mineralisches  
Rückbau material

Art. 20 VVEA: «Mineralische Abfälle aus dem 
Abbruch von Bauwerken». 

Mineralische Abfälle, die bei Umbau- oder Rückbauarbeiten aus 
der Substanz von ortsfesten Anlagen und Bauwerken anfallen. 
Folgende Kategorien werden unterschieden:
Betonabbruch, Mischabbruch, Strassenaufbruch, Ausbau-
asphalt, Ziegelbruch.

Abgetragener Boden Art. 7 Buchstabe 4bis USG: «Als Boden gilt nur 
die oberste, unversiegelte Erdschicht, in der 
Pflanzen wachsen können.». Art. 18 VVEA
Verordnung über Belastungen des Bodens 
(VBBo, SR 814.12). 

Abgetragener Ober- und Unterboden. 

Aushub- und  
Ausbruchmaterial

Art. 3 Buchstabe f VVEA: «Aushub- und Aus-
bruchmaterial: Material, das bei Bauarbeiten 
ausgehoben oder ausgebrochen wird, ausge-
nommen ist abgetragener Ober- und Unter-
boden.»

Ausgehobenes Untergrundmaterial unterhalb der belebten 
Bodenschicht. Im Normalfall besteht Aushub- und Ausbruch-
material aus mineralischem Material des C-Horizonts und 
des Ausgangsgesteins. Es können jedoch auch anthropogene 
Bestandteile enthalten sein (z. B. künstliche Auffüllungen).

Tabelle 2

Untersuchungen und Nachweise gemäss Art. 16 VVEA 

Begriff Definition bzw. Verwendung in der VVEA Bemerkungen / Verwendung in diesem Vollzugshilfeteil

Ermittlungspflicht für 
Schadstoffe

Die «Ermittlungspflicht für Schadstoffe» leitet 
sich aus Art. 16 Abs. 1 Bst. b VVEA ab und rich-
tet sich an die Bauherrschaft. Bei Schadstoff-
verdacht können die geforderten Angaben für 
das Entsorgungskonzept nur nach einer Schad-
stoffuntersuchung erbracht werden. 

Die Ermittlungspflicht ist die Pflicht zur Ermittlung von Schad-
stoffen in Untergrund, Boden (inkl. invasiver gebietsfremder 
Organismen) und Bausubstanz, welche durch das Bauvorhaben 
betroffen sind. 
Art und Umfang der Ermittlung werden in den nachfolgenden 
Kapiteln definiert.

Entsorgungskonzept Gemäss Art. 16 Abs. 1 VVEA enthält das Ent-
sorgungskonzept Angaben über Art, Qualität 
und Menge der anfallenden Abfälle und über die 
vorgesehene Entsorgung.

Das Entsorgungskonzept dokumentiert die vorgesehenen  
Entsorgungswege und besteht aus folgenden Elementen: 
• Ergebnisse der Schadstoffermittlung,
• Konzept der Schadstoffentfernung,
• Angaben zur Entsorgung aller Abfälle inkl. Art, Menge,  

Qualität, Entsorgungsweg und Anlagentyp,
• tabellarische Zusammenfassung der Abfallentsorgung  

(Beispiel Entsorgungstabelle in Anhang A3).

Entsorgungsnachweis Die Behörde kann aufgrund von Art. 16 Abs. 
2 VVEA einen Nachweis verlangen, dass die 
angefallenen Abfälle entsprechend den Vorga-
ben entsorgt wurden. 

Der «Entsorgungsnachweis» dokumentiert die Entsorgung der 
Abfälle nachvollziehbar z. B. anhand von Waagscheinen oder 
Begleitscheinen nach VeVA.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
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Tabelle 3

Weitere Begriffe

Begriff Erläuterung

Verwertung Die in der VVEA definierte Verwertungspflicht für abgetragenen Boden (Art. 18 VVEA) und die Verwertungs-
wege für Aushubmaterial (Art. 19 VVEA), für mineralisches Rückbaumaterial (Art. 20 VVEA) und als Rohma-
terial für die Zementherstellung (Art. 24 und Anhang 4 VVEA).

Bauschadstoffe Materialbedingte Schadstoffe im Bauwerk, wie z. B. Asbest, polychlorierte Biphenyle (PCB) in Fugendich-
tungen und Farben, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in Teeranwendungen und Belä-
gen etc.

Nutzungsbedingte Schadstoffe Schadstoffe, welche aufgrund der Nutzung in die Bausubstanz (und/oder den Untergrund) eingedrungen 
sind, z. B. Mineralölbelastungen von Bodenplatten in Werkstätten (vgl. Anhang A4). 

Störstoffe Stoffe wie Holz, Metalle, Kunststoffe, Gips etc. im Rückbaumaterial, welche zu einer Qualitätsminderung von 
Recyclinggranulaten führen.

Schadstoffentfernung Entfernung der Schadstoffe aus der Bausubstanz mittels physikalischer oder chemischer Verfahren. Eine 
Versiegelung gilt nicht als Entfernung.

Baute Bauwerk des Gebäudeparks und der Infrastruktur wie z. B. Gebäude, Strassen, Eisenbahntrassen, Ver- und 
Entsorgungsleitungen etc.

Bauteil Teil einer Baute mit einer definierten Funktion.

Schadstoffbelastung pro Bauteil Für die abfallrechtliche Beurteilung ist die Schadstoffkonzentration bezogen auf das gesamte Bauteil (Fall 
a) oder bezogen auf eine Schicht des Bauteils (Fälle b und c) massgebend. Zur Berechnung der Schadstoff-
konzentration sind die mit dem Schadstoff kontaminierte Fläche (horizontal) und die Mächtigkeit (vertikal) 
des gesamten Bauteils (Fall a) bzw. der einzelnen Schicht (Fälle b und c) zu berücksichtigen. 

Exemplarisch können folgende Fälle unterschieden werden:
Fall a: Das Bauteil besteht aus einer meist mineralischen Bausubstanz und einer Beschichtung / einem 
Anstrich (z. B. PCB-haltiger Dichtungsanstrich auf einer Betonbodenplatte). In diesem Fall ist die Schad-
stoffkonzentration bezogen auf das gesamte Bauteil zu bestimmen.
Fall b: Das Bauteil besteht aus einem schichtweisen Aufbau. Die verschiedenen Schichten unterscheiden 
sich dabei in ihrer Zusammensetzung und haben meist eine Mächtigkeit von mehreren Zentimetern (z. B. 
Betonboden mit einem Holzzementüberzug). In diesem Fall ist die Schadstoffkonzentration der einzelnen 
Schicht zu bestimmen. 
Fall c: Wenn lediglich die Oberfläche eines Bauteils abgetragen wird (z. B. durch Fräsen, Schleifen …), ist die 
Schadstoffkonzentration der abzutragenden Schicht resp. der entstehenden Abfallcharge zu bestimmen.

Anwendung Verwendung eines Baustoffs für einen bestimmten baulichen Zweck, z. B. Abdichtung des Untergrundes, 
Schutzbeschichtung einer Oberfläche, Verbinden von Bauteilen etc.
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2 Ablaufschema und Prozessbeschrieb
Für die Schadstoffermittlung und die Erstellung des Ent-
sorgungskonzepts gelten folgende Kriterien (Abbildung 2):

1. Die Vorgaben von Art. 16 VVEA gelten für Bauvorhaben 
gemäss Kapitel 1.1. Die Vorgaben zum Arbeitnehmern-
schutz sind unabhängig von der Abfallgesetzgebung für 
alle Bauvorhaben gültig (vgl. Abbildung 2). 

2. Es ist zu prüfen, ob Schadstoffe zu erwarten sind. Die 
entsprechenden Kriterien sind in Kapitel 3.1 detailliert 
aufgeführt. Liegt bei einem Bauvor haben der Verdacht 
auf Schadstoffe vor, muss dieser folgendermassen 
abgeklärt werden:
 − Bei einem Verdacht auf Schadstoffe im abzutragen-
den Boden oder im Aushubmaterial sind der Boden 
und der Untergrund von einer Fachperson zu unter-
suchen. 

 − Bei Bauvorhaben, bei denen mit mehr als 200 m3
(fest) 

Rück bau material gerechnet wird, muss die Schad-
stoffermittlung ebenfalls durch eine Fachperson 
erfolgen. 

 − Wird bei einem Bauvorhaben mit weniger als 
200 m3

(fest) Rück baumaterial gerechnet, entscheidet 
die Bewilligungsbehörde über die Form der Schad-
stoffermittlung. Die Kantone haben die Kompetenz, in 
diesen Fällen eine Ermittlung durch eine Fach person 
oder eine Selbstdeklaration durch die Bauherrschaft 
zu ver langen (mit entsprechenden Vorgaben durch den 
Kanton, z. B. gemäss Vorlage «Checkliste» in Anhang 
A1). Als Faustregel gilt: Bei einem durchschnittlichen 
Einfamilienhaus fallen weniger als 200 m3

(fest) Rück-
baumaterial an (Wüest&Partner, 2016)1.

3. Wenn eine Ermittlungspflicht für Schadstoffe besteht 
oder mehr als 200 m3

(fest) Bauabfälle (auch unver-
schmutztes Material) anfallen, sind Angaben zur 
Entsorgung der Abfälle zu machen («Entsorgungs-
konzept»). Der Detaillierungsgrad des Entsorgungs-
konzeptes ist dabei dem Umfang des Bauvorhabens 
und den vorhandenen Schadstoffen anzupassen. Die 
Mindestanforderungen werden in Kapitel 6 festgelegt. 

4. Nach Eingabe des Baubewilligungsgesuchs prüft die 
Bewilligungsbehörde die Angaben zur Entsorgung 
(Entsorgungskonzept). Art und Umfang der behördli-

1 Wüest&Partner (2016): Grundlagen zur Bagatellgrenze der VVEA

chen Kontrolle sind nicht Bestandteil der vorliegenden  
Voll zugshilfe und werden durch die Kantone resp. die 
Leitbehörden bei Bundesverfahren festgelegt. 

5. Die Behörde kann aufgrund von Art. 16 Abs. 2 VVEA 
einen Entsorgungs nachweis verlangen. Darin muss von 
der Bauherrschaft aufgezeigt werden, dass die ange-
fallenen Abfälle entsprechend den Vorgaben ent sorgt 
wurden. Vorgaben an Art, Inhalt und Umfang der Nach-
weise sind nicht Bestandteil der vorliegenden Vollzugs-
hilfe.
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Abbildung 2

Ablaufschema Schadstoffermittlung und Entsorgungskonzept  

Schadstoffermittlung
durch Fachperson für Boden/Aushub (vgl. Kap. 3.4)

Schadstoffermittlung
durch Fachperson für

Bauschadstoffe (vgl. Kap. 3.4)

Angaben zur Entsorgung (Entsorgungskonzept)
Inhalt: Art, Menge und Qualität der Abfälle, vorgesehene Entsorgung.

Form (z. B. Formular/Bericht): kantonale Regelungen (unter Berücksichtigung Vorgaben Vollzugshilfe)

Behördliche Kontrolle
Nicht Bestandteil der Vollzugshilfe. Kompetenz Kantone

Entsorgungsnachweis
Auf Verlangen der Behörde

Schadstoffermittlung durch Fachperson
oder Selbstdeklaration mit Vorgaben

(Kompetenz Kantone)

Keine Angaben
zur Entsorgung

gemäss Art. 16 VVEA

Bewilligungspflichtig?
(vgl. Kap. 1.1)

Bauvorhaben

Vorgaben zum Arbeitnehmerschutz (gelten für alle Bauvorhaben)

Schadstoffe
zu erwarten?
(vgl. Kap. 3.1)

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

nein

> 200 m3(fest)

Bauabfälle?

Schadstoffe in
Boden/Aushub
zu erwarten?

Schadstoffe in
Rückbaumaterial

zu erwarten?

> 200 m3(fest)

Rückbaumaterial?
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3 Grundsätze der Schadstoffermittlung
3.1 Pflicht zur Schadstoffermittlung 

Eine Schadstoffermittlung muss immer dann durchge-
führt werden, wenn ein Verdacht auf eine Verschmutzung 
vorliegt. Ein solcher Verdacht ist in den folgenden Fäl-
len gegeben: 

a. Aushub- und Ausbruchmaterial muss auf Schadstof-
fe untersucht werden, (I) wenn der Standort des Bau-
vorhabens im Kataster der belasteten Standorte (KbS) 
eingetragen ist, (II) wenn es konkrete Hinweise auf 
Belastungen des Untergrundes gibt, auch wenn kein 
KbS-Eintrag vorliegt, oder (III) wenn sich bei Bauarbei-
ten ein konkreter Verdacht auf Schadstoffe ergibt.   
Ausbruchmaterial aus dem Tunnelbau wird im Teil 
«Verwertung von Aushub- und Ausbruchmaterial» des 
Vollzugshilfemoduls «Bau abfälle» behandelt.

b. Ober- und Unterboden muss auf Schadstoffe unter-
sucht werden, wenn aufgrund der früheren oder 
aktuellen Emissions- und Immissionslage mit einem 
erhöhten Schadstoffeintrag zu rechnen ist (siehe Modul 
«Beurteilung von Boden im Hinblick auf dessen Ver-
wertung» der Vollzugshilfe «Bodenschutz beim Bau-
en»). In verschie denen Kantonen sind diese Standorte 
auf Hinweiskarten zur Boden belastung dokumentiert.   
Bei Hinweisen auf Fremdstoffe oder auf eine Belas-
tung mit invasiven gebietsfremden Organismen (Neo-
phyten) sind gemäss Modul «Beurteilung von Boden 
im Hinblick auf dessen Verwertung» der Vollzugshilfe 
«Bodenschutz beim Bauen» genauere Untersuchun-
gen durchzuführen.

c. Rückbaumaterialien müssen bei Um- und Rückbau-
vorhaben an allen Gebäuden und Infrastrukturbauten, 
welche vor 19902 errichtet wurden, auf Bauschadstof-
fe (materialbedingte Schadstoffe wie Asbest, PCB in 
Fugendichtungen und Farben vor 1976, PAK in Teeran-
wendungen etc.) untersucht werden. 

2 Ab dem 1. März 1990 durften in der Schweiz keine asbesthaltigen Erzeug-
nisse mehr verwendet werden. Das Verbot sah gewisse Ausnahmen vor, 
z. B. waren noch bis 1995 asbesthaltige Faserzement rohre für den Tiefbau 
erlaubt. Es wird darauf hingewiesen, dass es regionale Unterschiede bei 
der Umsetzung des Asbestverbotes gab. Somit kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass auch nach 1990 errichtete Gebäude im Einzelfall noch Asbest 
enthalten.

d. Rückbaumaterialien sind bei Industrie-, Gewerbe- und 
Infrastruktur bauten mit einer entsprechenden Nutzung 
(unabhängig von ihrem Baujahr) auf nutzungsbedingte 
Schadstoffe zu prüfen. Eine Liste der Prozesse, welche 
zwingend eine Schadstoffermittlung zur Folge haben, 
ist in Anhang A4 abgebildet. 

e. Schadstoffbelastungen als Folge von Stör- und Brand-
fällen sind im Einzelfall abzuklären und entsprechend 
zu untersuchen.

f. Falls bei der Durchführung der Bauarbeiten ein bisher  
nicht erkannter Schadstoffverdacht (z. B. Fremdstof-
fe wie Schlacken, Rück baumaterialien im Aushub oder 
Hinweise durch Geruch/Farbe) aufkommt, darf keine 
Entsorgung dieser Materialien erfolgen, bis der Schad-
stoffverdacht und die Entsorgung der Abfälle durch eine 
von der Bauherrschaft beauftragte Fachperson gemäss 
Abbildung 2 abge klärt worden sind. 

3.2 Anforderungen an die Schadstoff-
ermittlung

3.2.1 Allgemeine Anforderungen
Boden, Untergrund und Bauten sind so zu untersuchen, 
dass die schadstoff haltigen Bauteile und Materialien iden-
tifiziert und abfallrechtlich klassiert werden können. Somit 
dient die Schadstoffermittlung als Grundlage zur Bestim-
mung der Entsorgungswege der verschiedenen Abfälle im 
Entsor gungskonzept und kann zudem als Grundlage für 
die Ausschreibung verwen det werden.

Die Regelungen zur Schadstoffermittlung in Kapitel 5 sind 
als Anforderungen für durchschnittliche Bauvorhaben zu 
verstehen. Der Detaillierungsgrad der Schadstoffermitt-
lung ist vom Schadstoffverdacht und von der Grösse und 
der Komplexität des Bauvorhabens und den entstehenden 
Abfallmengen abhängig. Bei grösseren Bauvorhaben sind 
daher oftmals weiter gehende Untersuchungen notwendig. 
Dabei muss im Einzelfall von der zuständigen Fachperson 
bestimmt werden, ob zusätzliche Bauteile/Anwendungen 
oder weitere Schadstoffe untersucht werden müssen.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
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Wie die Ergebnisse der Schadstoffermittlung nachvoll-
ziehbar dokumentiert werden können, ist in Anhang A2 
dargestellt. 

Weiterführende Informationen zum Stand der Technik bei 
der Schadstoff ermittlung können bei den jeweiligen Fach-
verbänden eingeholt werden.

3.2.2 Durchführung der Schadstoffermittlung
Schadstoffe in Bauabfällen können auf materialbeding-
te Bauschadstoffe oder auf einen nutzungsbedingten 
Schadstoffeintrag zurückzuführen sein. Die Ermittlungs-
pflicht umfasst dabei sowohl die Bauschadstoffe als auch 
die nutzungsbedingten Schadstoffe. 

Ermittlung von Schadstoffen in Boden und Untergrund
Die Ermittlung von Schadstoffen in Boden und Untergrund 
richtet sich nach Art und Umfang des Schadstoffeintrags. 
Das Vorgehen wird in Kapitel 5 beschrieben.

Ermittlung von Bauschadstoffen
In Bauten, welche vor 1990 erstellt wurden, sind systema-
tisch alle Räume, Anbauten und zugehörige Bereiche zu 
begehen, welche vom Bauvorhaben betroffen sind. Das 
Objekt ist hinsichtlich der möglichen Anwendungsberei-
che von schadstoffhaltigen Baustoffen zu überprüfen (eine 
nicht abschliessende Aufzählung möglicher Verdachtsma-
terialien ist in Anhang A1 zusammen gestellt). 

Sind zum Zeitpunkt der Prüfung destruktive Beprobungen 
nicht in allen Bereichen möglich, sind in begründeten Aus-
nahmefällen (vgl. Kap. 6.4) die fehlenden Untersuchungen 
vor Baubeginn nachzuholen. In Ausnahmefällen können 
nicht oder nur erschwert zugängliche Bauteile auch bau-
begleitend untersucht werden, insbesondere, wenn sich 
ein Verdacht auf das Vorhanden sein von Schadstoffen erst 
während des Rückbaus ergibt. Nicht untersuchte Bautei-
le sind im Schadstoffermittlungsbericht/Entsorgungskon-
zept entspre chend zu deklarieren.

Ermittlung von nutzungsbedingten Schadstoffeinträgen 
in Bauten
Bei Bauten mit früheren oder aktuellen Nutzungen, welche 
in Anhang A4 aufgeführt sind, müssen unabhängig vom 
Alter des Objekts nutzungsbedingte Schadstoffe in der 
Bausubstanz folgendermassen untersucht werden:

1. Die Historie des Objektes in Bezug auf dessen Nut-
zung inklusive eines allfälligen Eintrags im Kataster der 
belasteten Standorte (KbS) ist abzuklären.

2. Wenn der Projektperimeter im Bereich eines KbS-
Standorts liegt, sind allfällig vorhandene Vor- und 
Detail untersuchungen gemäss Art. 7 bzw. 14 der Ver-
ordnung über die Sanierung von belasteten Standorten 
(Altlasten-Verordnung, AltlV, SR 814.680) in die Schad-
stoffermittlung mit einzubeziehen.

3. Die für den Schadstoffeintrag während der Nutzung 
relevanten Prozesse gemäss Anhang A4 und die zu 
untersuchenden Schad stoffe sind zu definieren.

4. Die zu untersuchenden Bauteile sind zu definieren und 
zu analysieren.

3.3 Berichterstattung Schadstoffermittlung

Der Bericht über die Schadstoffermittlung ist ein Teil des 
Entsorgungs konzepts (bei umfangreichen Objekten ggf. 
ein separater Bericht) und dient den Bewilligungsbehörden 
als Grundlage zur Beurteilung einer gesetzes konformen 
Entsorgung der Bauabfälle. Aufgrund der dokumentier-
ten Schad stoffe müssen die im Entsorgungskonzept auf-
geführten Entsorgungswege auf deren Rechtmässigkeit 
beurteilt werden können. 

Der Bericht über die Schadstoffermittlung zeigt auf, wel-
che Schadstoffe in welchen Anwendungen an welchen 
Orten gefunden wurden, und enthält Angaben zu folgen-
den Punkten:

1. Objektbeschrieb, Umfang und Zielsetzung des bauli-
chen Eingriffs inkl. Projektperimeter.

2. Beschrieb von Art und Umfang der durchgeführten 
Untersuchungen und Analysen inkl. Untersuchungs-
perimeter und untersuchter Schad stoffe.

3. Untersuchungsresultate inkl. eines Beschriebs der 
gefundenen Schad stoffe, von deren Konzentrationen, 
falls Analysen durchgeführt wurden (Analyseresul-
tate sind beizulegen), und einer eindeutigen Zuord-
nung der Analysen zu den betroffenen Bauteilen bzw. 
Umweltkomparti menten (Boden/Untergrund).

4. Bei grösseren/komplexeren Bauvorhaben und Schad-
stoffvorkommen: Darstellung der Schadstoffvorkom-
men in Plänen.
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5. Auflistung von schadstoffverdächtigen Bereichen, wel-
che nicht unter sucht werden konnten, inkl. Hinweis, 
wann diese zu untersuchen sind. 

6. Eine Zusammenfassung aller Bauteile und Umweltkom-
partimente (Boden/Untergrund), bei denen eine Schad-
stoffbelastung festgestellt wurde, als Grundlage für das 
Entsorgungskonzept.

7. Eine voraussichtliche abfallrechtliche Klassierung aller 
anfallenden Abfälle, die sich auf die ermittelte Schad-
stoffbelastung stützt, inklusive der Zuordnung des 
Abfallcodes. 

In Anhang A2 ist eine Vorlage für ein entsprechendes 
Inhaltsverzeichnis aufgeführt. 

Detailliertere Vorgaben zu Aufbau und Inhalt entsprechen-
der Untersuchungs berichte finden sich in den Richtlinien 
bzw. Pflichtenheften der jeweiligen Ver bände. Die Pflich-
tenhefte der Verbände enthalten zudem auch Vorgaben 
bezüglich der Arbeitssicherheit (BauAV), welche in der vor-
liegenden Vollzugs hilfe nicht behandelt werden.

Der Detaillierungsgrad des Schadstoffermittlungsbe-
richts richtet sich nach der Grösse und Komplexität des 
Bauvorhabens sowie nach dem Schadstoff vor kommen. 
Eine vereinfachte Dokumentation ist zulässig, wenn keine 
Schad stoffe gefunden wurden sowie bei kleinen Objek-
ten mit geringen und eindeutig zuzuordnenden Schad-
stoffvorkommen. Die Bewilligungsbehörde kann weiter 
 gehende Untersuchungen verlangen, wenn die Angaben 
zur Beurteilung nicht genügend sind. 

3.4 Anforderungen an die Fachpersonen 

Ermittlungen von Schadstoffen müssen von Fachpersonen 
mit einer entspre chenden Grund- und Fachausbildung, 
ausreichend Erfahrung und aktuellem Wissen sowie kon-
tinuierlicher Weiterbildung durchgeführt werden. Die von 
der Thematik betroffenen Verbände und Organisationen 
führen Mitgliederlisten, welche auf den jeweiligen Web-
sites abgerufen werden können. Diese Listen können als 
Orientierungshilfe dienen, sind jedoch nicht abschliessend.

Die Verbände stellen sicher, dass die auf den jeweiligen 
Listen aufgeführten Personen bzw. Firmen die entspre-

chenden Aufnahmekriterien erfüllen. Für die Qualität der 
Arbeit sind jedoch einzig die jeweiligen Personen bzw. Fir-
men verantwortlich.  
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4 Grundsätze der Entsorgung
4.1 Anforderungen an einzelne  
Abfallkategorien

In Kapitel 5 werden die Anforderungen an die zu untersu-
chenden Schad stoffe, die Trennung und die Entsorgungs-
wege der einzelnen Abfallkategorien genauer festgelegt. 
Diese Anforderungen konkretisieren den Art. 16 VVEA 
und sind als Mindestanforderungen zu verstehen. Den 
Behörden und den Betreibern von Abfallanlagen bleibt 
es vorbehalten, weiter gehende Nachweise bezüglich der 
Schadstoffbelastung von Abfällen zu verlangen.

4.2 Verwertungspflicht

Abgetragener Boden (Art. 18 VVEA), unverschmutztes und 
schwach verschmutztes Aushubmaterial (Art. 19 VVEA) 
sowie asbestfreie, mineralische Rückbaumaterialien 
(Art. 20 VVEA) sind grundsätzlich der Verwertung zuzu-
führen. Zudem kann die Behörde gemäss Art. 12 VVEA 
auch eine Verwertung weiterer Abfälle fordern. Im Falle 
einer Verwertung müssen Schad- und Störstoffe so weit 
entfernt werden, dass die aufbereiteten Recyclingbau-
stoffe die in Kapitel 4.5 aufgeführten Schadstoffkriterien 
sowie die in den Normen definierten technischen Eigen-
schaften einhalten können. 

Wenn eine Verwertung der Bauabfälle als Rohmaterial in 
einem Zementwerk vorgesehen ist, sind die Grenzwerte 
nach Anhang 4 Ziffer 1 VVEA einzu halten. 

Begründung bei Nichtverwertung 
Wenn entgegen der Verwertungspflicht eine direkte Abla-
gerung von Abfällen vorgesehen ist, ist dies im Entsor-
gungskonzept zu begründen. Dabei sind die technischen, 
wirtschaftlichen, umwelt- und gesundheitsrelevanten 
Aspekte gegeneinander abzuwägen. Folgende Kriterien 
sind zu berücksichtigen:

• Bodenphysikalische Eigenschaften von abgetragenem 
Boden

• Materialeigenschaften (insbesondere Feinkornanteil) 
von Aushubmaterial

• Materialzusammensetzung (insbesondere Fremd- und 
Störstoffe) von Rückbaumaterial

• Kosten der unterschiedlichen Entsorgungswege
• Transportdistanz zu den Entsorgungsanlagen
• Arbeitnehmerschutz und Schutz der Anwohner

Die Liste der Kriterien ist nicht abschliessend. Eine Nicht-
verwertung muss für die Bewilligungsbehörde in jedem Fall 
nachvollziehbar begründet werden können.

4.3 Abtrennung von Schad- und Störstoffen

Um die umweltverträgliche Entsorgung von Rückbauma-
terial und die Qualität der Recyclingbaustoffe zu gewähr-
leisten, müssen belastete Bauteile und insbesondere 
Sonderabfälle vor dem Rückbau von den übrigen Bauab-
fällen getrennt und separat entsorgt werden. Weiter müs-
sen die verschiedenen Abfallfraktionen wie abgetragener 
Ober- und Unterboden, Aushub- und Ausbruchmaterial 
gemäss Belastung und die Rückbaumaterialien Ausbau-
asphalt, Strassenaufbruch, Betonabbruch, Mischabbruch 
und Gips möglichst sortenrein getrennt werden. Zudem 
kann eine weiter gehende Trennung durch die Behörde 
verlangt werden, wenn dadurch zusätzliche Anteile der 
Abfälle verwertet werden können (Art. 17 VVEA). Im Bau-
werk liegen die schadstoffhaltigen Baustoffe oft nicht 
als Monofraktion (z. B. Wärmedämmplatten mit schwach 
gebundenen Asbestfasern) vor, sondern im Verbund mit 
anderen Materialien (z. B. PAK-haltige Kleber auf Mauer-
werk). Wenn der Materialverbund verschmutzte Schichten 
aufweist, so ist eine Verwertung oft nur nach einer Tren-
nung möglich.

Aus Sicht von Gesundheits- und Umweltschutzaspekten 
macht eine Trennung dieser Materialverbunde nicht in 
jedem Fall Sinn, da bei diesen Arbeiten Schadstoffe frei-
gesetzt werden können resp. die Beschränkung der Emis-
sionen (Einhausung, Reinigung der Abluft und Abwasser 
etc.) unverhältnismässig sein kann. Andererseits verbes-
sert eine umfassende Entfernung der Schadstoffe vor dem 
Rückbau die Qualität der Rückbaumaterialien und ermög-
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licht so die Herstellung von hochwertigeren Recyclingbau-
stoffen. 

Kommt die Bauherrschaft zum Schluss, dass die Trennung 
von Material verbunden unter Abwägung von technischen, 
wirtschaftlichen, umwelt- und gesundheitsrelevanten 
Überlegungen nicht verhältnismässig sei und potenziell 
verwertbare Rückbaumaterialien (z. B. Betonteile mit 
einem PAK-Anstrich) abgelagert werden sollen, muss im 
Entsorgungskonzept nachvollziehbar begründet werden, 
wieso keine Verwertung erfolgen soll (siehe Kapitel 4.2). 

Im Rahmen der Prüfung des Entsorgungskonzeptes 
kann die Behörde weiter gehende oder konkretisierende 
Massnahmen – z. B. eine Abtrennung eines technischen 
Anstrichs vor dem Rückbau – fordern, wenn sie dies im 
Sinne der Verwertungspflicht nach Art. 12, Art. 19 und Art. 
20 VVEA als nötig erachtet (Art. 17 VVEA). Dies gilt ins-
besondere für persistente organische Schadstoffe (POP) 
wie z. B. PCB. Hier gelten neben den Grenzwerten der 
VVEA zusätzlich die Vorgaben des Stockholmer Überein-
kommens über persistente organische Schadstoffe (POP- 
Konvention, SR 0.814.03). Darin wird festgehalten, dass 
POP bei der Entsorgung zerstört werden müssen. Die-
sem Grundsatz ist bei der Wahl des Entsorgungsweges 
neben der Einhaltung der Grenzwerte der VVEA Rech-
nung zu tragen.

4.4 Bestimmung des Schadstoffgehalts 

Der Entsorgungsweg ist aufgrund der Schadstoffkonzen-
tration der zu entsorgenden Abfallcharge – d. h. entwe-
der des gesamten Bauteils oder der getrennten Fraktionen 
– zu ermitteln (vgl. Tabelle 3, «Schadstoffbelastung pro 
Bauteil»). Die Schadstoffkonzentration des ganzen Bau-
teils kann entweder rechnerisch (z. B. aufgrund der 
analytisch ermittelten Belastung des beprobten schad-
stoffhaltigen Dichtungsanstrichs, hochgerechnet auf das 
ganze Bauteil) oder mit Hilfe eines Bohrkerns (v. a. bei dif-
fundierenden Schadstoffen) des ganzen Bauteils analy-
tisch bestimmt werden. 

Die zu analysierenden Schadstoffe beziehen sich in diesem 
Falle ausschliess lich auf die Schadstoffe und Anwendun-
gen, für welche gemäss vorliegender Vollzugshilfe (Kap. 5)

ein Verdacht besteht. Das heisst, dass bei einer Boden-
platte mit einer Mineralölverschmutzung im Rahmen der 
Schadstoff ermittlung nur der aliphatische Kohlenwasser-
stoffgehalt (KWC10–C40) der Bodenplatte ermittelt werden 
muss (sofern keine Hinweise auf weitere Belastungen vor-
liegen). Für die Wahl des Entsorgungsweges ist nur der 
Grenzwert für KWC10–C40 gemäss den Anhängen 3, 4 und 
5 VVEA massgeblich. 

Bei einem Bauteil, für welches gemäss vorliegender Voll-
zugshilfe kein Verdacht besteht, müssen weder eine 
Beprobung noch Analysen durchgeführt werden.

4.5 Grenzwerte für die Entsorgung 

Mit Ausnahme von PAK im Ausbauasphalt enthält die 
Abfallverordnung keine Grenzwerte für die Verwertung 
von Rückbaumaterial gemäss Art. 20 VVEA. Wenn sich 
jedoch im Rahmen der Schadstoffermittlung herausstellt, 
dass ein Bauteil mit einem Schadstoff belastet ist, muss 
die Belastung bei der Wahl des Entsorgungsweges trotz-
dem berücksichtigt werden. Für eine umweltgerechte Ver-
wertung von belasteten mineralischen Bauteilen können, 
in Analogie zu Aushub- und Ausbruchmaterial, die Grenz-
werte nach Anhang 3 Ziffer 2 VVEA als Grundlage heran-
gezogen werden. 

Aus obigen Grundsätzen ergibt sich folgendes Schema für 
die Klassierung und Entsorgung des mineralischen Rück-
baumaterials: 

1. Falls kein Schadstoffverdacht gemäss Kapitel 5 besteht, 
sind die mineralischen Rückbaumaterialien ohne Ana-
lyse gemäss Art. 20 VVEA zu verwerten (Bauabfallre-
cycling). 

2. Für Bauteile, bei denen im Rahmen der Schadstoffer-
mittlung eine Belastung festgestellt wurde, gelten fol-
gende Anforderungen (jeweils nur für Schadstoffe, für 
welche gemäss dieser Vollzugshilfe eine Ermittlungs-
pflicht besteht): 

 I.  Grenzwerte nach Anhang 3 Ziffer 2 VVEA werden 
eingehalten ➞ Verwertung gemäss Art. 20 VVEA 

 II.  Grenzwerte nach Anhang 5 Ziffer 2.3 VVEA  
werden eingehalten ➞ Behandlung oder Deponie 
Typ B
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 III.  Grenzwerte nach Anhang 5 Ziffer 5.2 VVEA  
werden eingehalten ➞ Behandlung oder Deponie 
Typ E

 IV.  Grenzwerte nach Anhang 5 Ziffer 5.2 VVEA  
werden nicht eingehalten ➞ Behandlung

 V.  Grenzwerte nach Anhang 4 Ziffer 1 VVEA werden  
eingehalten ➞ Verwertung als Rohmaterial im 
Zementwerk

Nachfolgend werden die oben dargelegten Fälle I–IV 
genauer beschrieben, insbesondere bezüglich der Tren-
nung von Materialverbunden:

Fall I: Wenn das Rückbaumaterial die Grenzwerte nach 
Anhang 3 Ziffer 2 VVEA einhält, so kann es gemäss Art. 
20 VVEA resp. den Vorgaben des Vollzugshilfeteils «Ver-
wertung mineralischer Rückbaumaterialien» als Rohma-
terial zur Herstellung von Recyclingbaustoffen verwertet 
werden.

Fall II und Fall III: Wenn das Rückbaumaterial die Grenz-
werte nach An hang 5 Ziffer 2.3/5.2 VVEA für eine Ablage-
rung auf einer Deponie Typ B/E einhält, ist eine vorgängige 
Trennung der schadstoffhaltigen Beschichtung nicht zwin-
gend notwendig, ausser sie wird von der Bewilligungs-
behörde im Sinne der Verwertungspflicht verlangt. Eine 
direkte Ablagerung potenziell verwert barer Abfälle muss 
aber im Entsorgungskonzept begründet werden.  

Fall IV: Wenn die Schadstoffgehalte bezogen auf das 
ganze Bauteil (Beschichtung inkl. ganzer Bodenplat-
te / Mauerwerk) die entsprechenden Grenzwerte für die 
Ablagerung auf einer Deponie Typ E übersteigen, ist das 
belastete Bauteil ein Sonderabfall. In diesem Falle ist eine 
Behandlung, d. h. eine Abtrennung der schadstoffhalti-
gen Beschichtung oder eine Behandlung des gesamten 
Bauteils, in einer Anlage (z. B. thermische oder nass-
mechanische Behandlung) zwingend.

4.6 Pflichten nach der Verordnung über den 
Verkehr mit Abfällen

Inhaber von Bauabfällen müssen bei der Bestimmung des 
Entsorgungs weges, jedoch spätestens vor der Überga-
be von Abfällen abklären, ob es sich um Sonderabfäl-
le oder andere kontrollpflichtige Abfälle handelt (Art. 4 
VeVA), und dürfen diese nur einem berechtigten Entsor-
gungsunternehmen über geben. Für die Übergabe von 
Sonderabfällen und anderen kontrollpflichtigen Abfällen 
mit Begleitscheinpflicht sind Begleitscheine zu verwen-
den (Art. 6 Abs. 1 VeVA). Entsprechende Erläuterungen fin-
den sich in der Vollzugshilfe VeVA-Inland3 unter der Rubrik 
«Pflichten der Inhaberinnen und Inhaber».

Werden Bauabfälle direkt von einer Schweizer Baustel-
le ins Ausland exportiert und dort umweltverträglich ent-
sorgt, ist beim BAFU ein entsprechen des Exportgesuch 
einzureichen (Art. 15 ff. VeVA), sofern die Abfälle nicht 
bewilligungsfrei ausgeführt werden dürfen (Art. 15 Abs. 2 
VeVA). Handelt es sich um unverschmutztes Aushubma-
terial, ist in einigen Kantonen die kantonale Fachstelle für 
den Vollzug der VeVA im grenzüberschreitenden Verkehr 
zuständig. Entsprechende Erläuterungen finden sich in der 
Mitteilung des BAFU an Gesuchsteller zum grenzüber-
schreitenden Verkehr mit Abfällen4.

3 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/ 
fachinformationen/abfallpolitikundmassnahmen/vollzugshilfeueber 
denverkehrmitsonderabfaellenundanderen/klassierungvonabfaellen/
klassierungvonsonderabfaellenundanderenkontrollpflichtigen.html 

4 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen 
studien/publikationen/grenzueberschreitenderverkehrmitabfaellen.html 
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https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/fachinformationen/abfallpolitik-und-massnahmen/vollzugshilfe-ueber-den-verkehr-mit-sonderabfaellen-und-anderen-/klassierung-von-abfaellen/klassierung-von-sonderabfaellen-und-anderen-kontrollpflichtigen-.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/fachinformationen/abfallpolitik-und-massnahmen/vollzugshilfe-ueber-den-verkehr-mit-sonderabfaellen-und-anderen-/klassierung-von-abfaellen/klassierung-von-sonderabfaellen-und-anderen-kontrollpflichtigen-.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/fachinformationen/abfallpolitik-und-massnahmen/vollzugshilfe-ueber-den-verkehr-mit-sonderabfaellen-und-anderen-/klassierung-von-abfaellen/klassierung-von-sonderabfaellen-und-anderen-kontrollpflichtigen-.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/grenzueberschreitender-verkehr-mit-abfaellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/grenzueberschreitender-verkehr-mit-abfaellen.html
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5 Schadstoffermittlung und  
Entsorgungswege von Bauabfällen nach 
Materialeigenschaft
Nachfolgend werden die Anforderungen an die Ermittlung 
von Schadstoffen in Untergrund, Boden und im Rück-
baumaterial sowie die Entsorgungswege der belaste-
ten Abfälle genauer beschrieben. Die zu untersuchenden 
Schad stoffe wurden dabei aufgrund von Erfahrungswer-
ten festgelegt und Bagatell grenzen im Sinne der Verhält-
nismässigkeit definiert. 

Man kann davon ausgehen, dass für häufig vorkommen-
de Schwermetalle wie Pb, Cu, Ni, Zn die Grenzwerte nach 

Anhang 5, Ziffer 2.3 VVEA in den aller meisten Fällen ein-
gehalten werden. Eine Ermittlung dieser Schadstoffe ist 
daher im Normalfall nicht verhältnismässig und damit 
nicht erforderlich. 

Eine Ablagerung von potenziell verwertbaren Abfällen 
muss gemäss den Kriterien von Kapitel 4.2 nachvollzieh-
bar begründet werden. Eine Auflistung dieser Abfälle fin-
det sich in Anhang A3. 

Untergrund und Boden

Untersuchung notwendig, wenn … Zu untersuchende  
Schadstoffe

Verwertung Ablagerung (falls keine 
Verwertung möglich)

Aushub- und  
Ausbruchmaterial

… der Projektperimeter im Katas-
ter der belasteten Standorte (KbS) 
eingetragen ist.

Beurteilung im Einzelfall 
aufgrund der Resultate der 
Untersuchungen gemäss 
Art. 7 bzw. 14 der Altlas-
tenverordnung (AltlV) und 
Vollzugshilfe «Bauvorha-
ben und belastete Stand-
orte» bzw. aufgrund der 
Historie des Standortes.

Gemäss Art. 19 VVEA resp. 
Vollzugshilfeteil «Verwer-
tung von Aushub- und 
Ausbruchmaterial».

Gemäss Anhang 4 Ziff. 1 
VVEA als Rohmaterial für 
die Zementherstellung.

Unter Einhaltung der 
Grenzwerte auf einer 
Deponie gemäss Anhang 
5 VVEA. Bei Überschrei-
tung der Grenzwerte nach 
Anhang 5 Ziff. 5.2 VVEA ist 
eine vorgängige Behand-
lung nötig.

… konkrete Hinweise auf Belas-
tungen des Untergrunds bekannt 
sind, auch wenn kein KbS-Eintrag 
vorliegt.

… sich bei Bauarbeiten ein Ver-
dacht auf eine Belastung (z. B. 
Fremdstoffe, Farbe, Geruch…) 
ergibt. 

Beurteilung im Einzelfall 
aufgrund des festgestellten 
Verdachts.

Abgetragener 
Boden

… der vom Abtrag betroffene 
Boden am Entnahmeort nicht voll-
ständig verwertet werden kann 
und aufgrund der früheren Emissi-
ons- und Immissionslage mit einer 
erhöhten Schadstoffbelastung zu 
rechnen ist (z. B. Hinweise in Ver-
dachtsflächen und Prüfperimeter 
in kantonalen GIS).

Gemäss Vollzugshilfe 
«Bodenschutz beim Bau-
en»; Modul «Beurteilung 
von Boden im Hinblick auf 
dessen Verwertung».

Gemäss Art. 18 VVEA und 
der VBBo resp. Vollzugs-
hilfe «Bodenschutz beim 
Bauen»; Modul «Beurtei-
lung von Boden im Hinblick 
auf dessen Verwertung».

Belastete Böden unter  
Einhaltung der Grenzwerte  
Anhang 4 Ziff. 1 VVEA 
als Rohmaterial für die 
Zementherstellung.

Unter Einhaltung der 
Grenzwerte auf einer 
Deponie gemäss Anhang 
5 VVEA. Bei Überschrei-
tung der Grenzwerte nach 
Anhang 5 Ziff. 5.2 VVEA  
ist eine vorgängige 
Behandlung nötig.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
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Untergrund und Boden

Untersuchung notwendig, wenn … Zu untersuchende  
Schadstoffe

Verwertung Ablagerung (falls keine 
Verwertung möglich)

… der vom Abtrag betroffene 
Boden am Entnahmeort nicht voll-
ständig verwertet werden kann 
und bei Hinweisen auf Fremdstoffe 
oder auf eine Belastung mit inva-
siven gebietsfremden Organis-
men gemäss Modul «Beurteilung 
von Boden im Hinblick auf des-
sen Verwertung» der Vollzugshilfe 
«Bodenschutz beim Bauen».

Gemäss Vollzugshilfe 
«Bodenschutz beim Bau-
en»; Modul «Beurteilung 
von Boden im Hinblick auf 
dessen Verwertung».

Gemäss Vollzugshilfe 
«Bodenschutz beim Bau-
en»; Modul «Beurteilung 
von Boden im Hinblick auf 
dessen Verwertung».

Gemäss Empfehlungen 
der AGIN5 für den Vollzug 
von Art. 15 Abs. 3 FrSV: 
Umgang mit abgetragenem 
Boden, der mit invasiven 
gebietsfremden Pflanzen  
nach Anhang 2 FrSV 
belastet ist.6 

Rückbaumaterial von Bauten vor 1990

Mineralische Bauteile/Abfälle

Zu untersuchende Anwendungen Verwertung Ablagerung (falls keine 
Verwertung möglich)

Thermische Entsorgung

PCB 
bei mineralischen 
Bauabfällen

Anstriche und Beschichtungen  
mit einer technischen Funktion  
(z. B. Dichtungsanstriche auf 
Böden unter Tankauffangwannen,  
Turnhallen, Wasserbau ...) vor 
1976, ab einer Bagatellgrenze von 
20 m2 pro Bauvorhaben.

Bei >1000 mg/kg PCB in Anstrich/
Beschichtung: Analyse der Dif-
fusion in die mineralische Bau-
substanz mittels eines geeigneten 
Verfahrens (z. B. tiefenorientier-
te Beprobung vor Ausführung) not-
wendig.

Verwertung des gesamten  
Bauteils unter Einhaltung der 
Grenzwerte nach Anhang 3 
Ziff. 2 VVEA. Für Details sie-
he Kapitel 4.4. Verwertung des 
gesamten Bauteils unter Ein-
haltung der Grenzwerte nach 
Anhang 4 Ziff. 1 VVEA als 
Rohmaterial für die Zement-
herstellung.

Ablagerung der Bau-
teile unter Einhaltung 
der Grenzwerte nach 
Anhang 5 VVEA.  
Für Details siehe  
Kapitel 4.4.

Thermische Entsorgung der 
abgetragenen Beschich-
tung gemäss PCB-Konzen-
tration.

Fugendichtungsmassen vor 1976, 
ab einer Bagatellgrenze von 10 
Laufmeter pro Bauvorhaben (v. a. 
bei Gebäuden in Betonskelett und 
Elementbauweise). 

Bei > 1000 mg/kg PCB in der 
Fugendichtungsmasse: Analyse 
der Diffusion in die mineralische 
Bausubstanz mittels eines geeig-
neten Verfahrens (z. B. tiefenorien-
tierte Beprobung vor Ausführung) 
notwendig.

Fugendichtungsmassen mit 
> 50 mg/kg PCB sind getrennt 
zu entfernen.

Nach Entfernung der Fugen-
dichtungsmasse: Verwertung 
der mineralischen Bausubs-
tanz unter Einhaltung der 
Grenzwerte nach Anhang 3 
Ziff. 2 VVEA. 

Bei Fugendichtungen mit 
> 1000 mg/kg PCB muss die 
mit PCB belastete minera-
lische Bausubstanz so weit 
abgetragen werden, dass eine 
Verwertung des verbleiben-
den Materials gemäss Art. 20 
VVEA möglich ist. 

Ablagerung der Bau-
teile unter Einhaltung 
der Grenzwerte nach 
Anhang 5 VVEA.  
Für Details siehe  
Kapitel 4.4.

Fugendichtungsmassen  
mit > 50 mg/kg PCB sind 
in einer Kehrichtverbren-
nungsanlage (KVA) mit 
Bewilligung oder einer 
Sonderabfallverbrennungs-
anlage (SAVA) thermisch zu 
entsorgen.

Thermische Entsorgung 
der abgetragenen mine-
ralischen Bausubstanz 
gemäss PCB-Konzentra-
tion.

5 https://www.kvu.ch/de/arbeitsgruppen?id=138

6 https://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/200427105222_Empfehlung_Abgetragener_Boden_mit_invasiven_gebietsfremden_Pflanzen_V2_DE_ 
definitiv20200325.pdf

https://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/200427105222_Empfehlung_Abgetragener_Boden_mit_invasiven_gebietsfremden_Pflanzen_V2_DE_definitiv20200325.pdf
https://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/200427105222_Empfehlung_Abgetragener_Boden_mit_invasiven_gebietsfremden_Pflanzen_V2_DE_definitiv20200325.pdf
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Mineralische Bauteile/Abfälle

Zu untersuchende Anwendungen Verwertung Ablagerung (falls keine 
Verwertung möglich)

Thermische Entsorgung

Chlorparaffine 
(CP)
bei mineralischen 
Bauabfällen

Fugendichtungsmassen ab einer 
Bagatellgrenze von 10 Laufmeter 
pro Bauvorhaben (v. a. bei Gebäu-
den in Betonskelett und Element-
bauweise).

Bei Fugendichtungsmassen 
mit > 10 000 mg/kg CP-Cl 
muss die Fugendichtungsmas-
se getrennt entfernt  
werden. 

Nach Entfernung der Fugen-
dichtungsmasse: Verwertung 
der mineralischen Bau-
substanz nach Art. 20 VVEA. 

Fugendichtungsmassen  
mit > 10 000 mg/kg CP-
Cl sind in einer Kehricht-
verbrennungsanlage (KVA) 
mit Bewilligung oder einer 
Sonderabfallverbrennungs-
anlage (SAVA) thermisch zu 
entsorgen.

Montageschäume sind von 
nichtbrennbaren Bauteilen 
vollständig zu entfernen 
und in einer Kehrichtver-
brennungsanlage (KVA) mit 
Bewilligung thermisch zu 
entsorgen.

PAK
bei mineralischen 
Bauabfällen

Teerhaltige Kleber (z. B. Parkett-
kleber), Dichtanstriche und 
Abdichtungen, Asphaltfliesen und 
Gussasphalt ab einer Bagatell-
grenze von 20 m2 pro Bauvorha-
ben.

Verwertung des gesamten  
Bauteils unter Einhaltung der 
Grenzwerte nach Anhang 3 
Ziff. 2 VVEA. Für Details sie-
he Kapitel 4.4. Verwertung des 
gesamten Bauteils unter Ein-
haltung der Grenzwerte nach 
Anhang 4 Ziff. 1 VVEA als 
Rohmaterial für die Zement-
herstellung.

Ablagerung des Bau-
teils unter Einhaltung 
der Grenzwerte nach 
Anhang 5 VVEA.  
Für Details siehe  
Kapitel 4.4.

Thermische Entsorgung  
der abgetragenen 
Beschichtung gemäss 
PAK-Konzentration.

Dachkies über potenziell PAK- 
haltigen Dichtungsbahnen ab einer 
Bagatellgrenze von 100 m2 pro 
Bauvorhaben.

Verwertung des Dachkieses 
unter Einhaltung der Grenz-
werte nach Anhang 3  
Ziff. 1 VVEA (als Dachkies) 
resp. Anhang 3 Ziff. 2 VVEA 
(zur Herstellung von  
Recyclingbaustoffen).

Ablagerung des Dach-
kieses unter Einhaltung 
der Grenzwerte nach 
Anhang 5 VVEA. 

Asphaltbeläge ab einer Bagatell-
grenze von 20 m2 pro Bauvorha-
ben.

Gemäss Art. 20 VVEA resp. 
Vollzugshilfeteil «Verwertung 
mineralischer Rückbaumate-
rialien».

Ablagerung unter Ein-
haltung der Grenzwerte  
nach Anhang 5 resp. 
Art. 52 VVEA. 

Thermische Entsorgung in 
geeigneter Anlage.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
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Mineralische Bauteile/Abfälle

Zu untersuchende Anwendungen Verwertung Ablagerung (falls keine 
Verwertung möglich)

Thermische Entsorgung

Schwermetalle, 
Chrom (VI)
bei mineralischen 
Bauabfällen

Schwermetalle in Farben und 
Beschichtungen auf mineralischem 
Untergrund müssen grundsätzlich 
nicht untersucht werden.

Gemäss Art. 20 VVEA resp. 
Vollzugshilfeteil «Verwertung 
mineralischer Rückbaumate-
rialien».

Ablagerung des Bau-
teils auf einer Deponie 
Typ B gemäss Anhang 5 
Ziff. 2.1 Bst. g. VVEA.

Wenn eindeutige Hinweise auf das 
Vorhandensein von sehr hohen 
Konzentrationen7 an Schwermetal-
len in Farben und Beschichtungen 
vorliegen (beispielsweise aufgrund 
von Gebäudeunterlagen, Produk-
tedeklarationen …), sind Analysen 
durchzuführen. Ohne offensicht-
liche Hinweise sind jedoch kei-
ne entsprechenden historischen 
Abklärungen zu treffen.

Verwertung des Bauteils unter 
Einhaltung der Grenzwerte 
nach Anhang 3 Ziff. 2 VVEA.

Ablagerung des Bau-
teils unter Einhaltung 
der Grenzwerte nach 
Anhang 5 VVEA.  
Für Details siehe  
Kapitel 4.4.

Der vom Zement herrührende 
Cr(VI)-Gehalt des Betonabbruchs 
muss nicht analysiert werden. Er 
ist für die Festlegung des Entsor-
gungsweges nicht zu berücksich-
tigen.

Gemäss Art. 20 VVEA resp. 
Vollzugshilfeteil «Verwertung 
mineralischer Rückbaumate-
rialien».

Ablagerung des Bau-
teils auf einer Deponie 
Typ B gemäss Anhang 5 
Ziff. 2.1  
Bst. g. VVEA.

Diverse  
Schadstoffe
bei mineralischen 
Bauabfällen

Schlacken aus Zwischenböden und 
Wänden sowie Schlacken steine ab 
einer Bagatellgrenze von 5 m3 pro 
Bauvorhaben.

Verwertung unter Einhaltung 
der Grenzwerte nach Anhang 
4 Ziff. 1 VVEA als Rohmaterial 
für die Zementherstellung.

Ablagerung unter Ein-
haltung der Grenzwerte 
nach Anhang 5 VVEA, 
allenfalls nach einer 
thermischen Behand-
lung. Zur Bestimmung 
des organischen Gehal-
tes kann die Methode 
TOC-400 angewendet 
werden. 

Thermische Behandlung in 
einer bewilligten Anlage im 
Falle einer Belastung. 

Schüttgut und Hinterfüllungen  
mit Anteilen von mineralischen 
Bauabfällen und anderen Fremd-
stoffen wie z. B. Schlacken, 
Giessereisanden, organischen 
Fremdstoffen…

Fundationen und Koffermaterial  
gelten als Bauteile und sind 
gemäss den Vorgaben des Voll-
zugshilfeteils «Verwertung mine-
ralischer Rückbaumaterialien» zu 
entsorgen. Dabei sind im Normal-
fall8 keine Analysen nötig.

Gemäss Art. 19 VVEA resp. 
Vollzugshilfeteil «Verwertung 
von Aushub- und Ausbruch-
material».

Gemäss Anhang 4 Ziff. 1 
VVEA als Rohmaterial für die 
Zementherstellung.

Gemäss den Anfor-
derungen und unter 
Einhaltung der Grenz-
werte auf einer Deponie 
gemäss Anhang 5 
VVEA. 

7 Wenn man davon ausgehen muss, dass das Bauteil die Grenzwerte nach Anhang 5 Ziffer 2.3 VVEA (Deponie Typ B) nicht einhält.

8 Nur wenn die Fundation Bestandteile enthält, welche keine Bauabfälle sind – wie z. B. Schlacken, Giessereisande – sind Analysen notwendig.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
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Metallische Bauteile/Abfälle

Zu untersuchende Anwendungen Verwertung Thermische Entsorgung

PCB
auf metallischen 
Bauteilen

Nur Korrosionsschutzbeschichtungen wel-
che vor 1976 aufgetragen wurden, nur bei 
folgenden Objekten:
1.  Stützen und Träger im Stahlbau von 

Industrie-, Gewerbe- und Infrastruktur-
bauten 

2.  Tankanlagen mit mehr als 200 000 Liter 
Fassungsvermögen

3.  Gasometer und Erdgastanks
4.  Brücken
5.  Installationen im Wasserbau wie Kraft-

werke, Druckleitungen, Kläranlagen
6.  Hochspannungsmasten

Bauteile mit PCB-Konzentratio-
nen < 2 g/Tonne Stahl können 
via Schrotthandel im Stahlwerk 
verwertet werden.

Bei Bauteilen mit PCB-Kon-
zentrationen > 2 g/Tonne Stahl 
muss die Beschichtung fachge-
recht entfernt werden. 

Entsorgung der entfernten Beschichtung 
über ein bewilligtes Unternehmen.

Diverse  
Schadstoffe
auf metallischen 
Bauteilen

Im Falle eines Oberflächenabtrages von 
Beschichtungen sind diese gemäss dem 
Meldeformular «Korrosionsschutzarbeiten 
an Objekten im Freien»9 und den Empfeh-
lungen des Cercl’Air10 zu untersuchen.

Der behandelte Stahl kann via 
Schrotthandel im Stahlwerk 
entsorgt werden.

Entsorgung der entfernten Beschichtung 
über ein bewilligtes Unternehmen.

Brennbare Bauteile/Abfälle

Zu untersuchende Anwendungen Verwertung Thermische Entsorgung

Holzschutzmittel, 
diverse Schad-
stoffe

Holzabfälle aus dem Innenbereich müssen  
nur im Falle einer stofflichen Verwertung 
direkt ab der Baustelle gemäss der VeVA-
Vollzugshilfe11 analysiert werden. 
Bei einer thermischen Entsorgung in einer 
Anlage mit entsprechender Bewilligung 
(KVA, Altholzfeuerung, Zementwerk) ist 
keine Analyse der Holzabfälle nötig.

Stoffliche Verwertung gemäss 
VeVA-Vollzugshilfe.

Thermische Entsorgung in bewilligter Anla-
ge nach Anh. 2 Ziff. 71 LRV oder  
Altholzfeuerung oder Zementwerk.

Holzabfälle aus dem Aussenbereich und 
von Dachkonstruktionen müssen vor einer 
Entsorgung in einer Altholzfeuerung auf 
Pentachlorphenol (PCP), PCB, PAK sowie 
Schwermetalle gemäss VeVA-Vollzugshilfe 
untersucht werden. Bei einer thermischen 
Entsorgung in einer KVA ist keine Analyse 
der Holzabfälle nötig.

Thermische Entsorgung in bewilligter  
Anlage nach Anhang 2 Ziff. 71 LRV oder 
Zementwerk.

Thermische Entsorgung in bewilligter Anla-
ge nach Anhang 2 Ziff. 72 LRV unter  
Einhaltung der Richtwerte.12 

PAK
bei brennbaren 
Bauabfällen

Bei einer thermischen Entsorgung in einer 
Anlage mit entsprechender Bewilligung 
(KVA, Zementwerk) ist keine PAK-Analyse 
von Teerkork, Dämmplattenkleber, Dach-
dichtungsbahnen und Dachpappen nötig.

Thermische Entsorgung in bewilligter  
Anlage nach Anhang 2 Ziff. 71 LRV oder 
Zementwerk ohne Analyse (Dachpappen 
und Dichtungsbahnen nicht als Monoab-
fall anliefern). 

9 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/fachinformationen/massnahmenzurluftreinhaltung/luftreinhaltunginindustrieundgewerbe/ 
emissionsvorschriftenfuerindustrieundgewerbe.html

10 https://cerclair.ch/empfehlungen

11 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/fachinformationen/abfallpolitikundmassnahmen/vollzugshilfeueberdenverkehrmit 
sonderabfaellenundanderen/umweltvertraeglicheentsorgungvonsonderabfaellenundanderenk/umweltvertraeglicheentsorgungvonholzabfaellen.html

12 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/fachinformationen/abfallpolitikundmassnahmen/vollzugshilfeueberdenverkehrmit 
sonderabfaellenundanderen/umweltvertraeglicheentsorgungvonsonderabfaellenundanderenk/umweltvertraeglicheentsorgungvonholzabfaellen/ 
kontrollederqualitaetvonholzabfaellen.html

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/fachinformationen/massnahmen-zur-luftreinhaltung/luftreinhaltung-in-industrie-und-gewerbe/emissionsvorschriften-fuer-industrie-und-gewerbe.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/fachinformationen/massnahmen-zur-luftreinhaltung/luftreinhaltung-in-industrie-und-gewerbe/emissionsvorschriften-fuer-industrie-und-gewerbe.html
https://cerclair.ch/empfehlungen
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/fachinformationen/abfallpolitik-und-massnahmen/vollzugshilfe-ueber-den-verkehr-mit-sonderabfaellen-und-anderen-/umweltvertraegliche-entsorgung-von-sonderabfaellen-und-anderen-k/umweltvertraegliche-entsorgung-von-holzabfaellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/fachinformationen/abfallpolitik-und-massnahmen/vollzugshilfe-ueber-den-verkehr-mit-sonderabfaellen-und-anderen-/umweltvertraegliche-entsorgung-von-sonderabfaellen-und-anderen-k/umweltvertraegliche-entsorgung-von-holzabfaellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/fachinformationen/abfallpolitik-und-massnahmen/vollzugshilfe-ueber-den-verkehr-mit-sonderabfaellen-und-anderen-/umweltvertraegliche-entsorgung-von-sonderabfaellen-und-anderen-k/umweltvertraegliche-entsorgung-von-holzabfaellen/kontrolle-der-qualitaet-von-holzabfaellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/fachinformationen/abfallpolitik-und-massnahmen/vollzugshilfe-ueber-den-verkehr-mit-sonderabfaellen-und-anderen-/umweltvertraegliche-entsorgung-von-sonderabfaellen-und-anderen-k/umweltvertraegliche-entsorgung-von-holzabfaellen/kontrolle-der-qualitaet-von-holzabfaellen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/fachinformationen/abfallpolitik-und-massnahmen/vollzugshilfe-ueber-den-verkehr-mit-sonderabfaellen-und-anderen-/umweltvertraegliche-entsorgung-von-sonderabfaellen-und-anderen-k/umweltvertraegliche-entsorgung-von-holzabfaellen/kontrolle-der-qualitaet-von-holzabfaellen.html


Schadstoffermittlung und Entsorgungskonzept. Teil des Moduls «Bauabfälle». Vollzugshilfe VVEA © BAFU 2020 21

Brennbare Bauteile/Abfälle

Zu untersuchende Anwendungen Verwertung Thermische Entsorgung

Schwermetalle
bei brennbaren 
Bauabfällen

Sportplatzbeläge vor 1994 wie elastische  
Sport- und Leichtathletikbahnen und 
Kunstrasen sind auf Hg zu analysieren. 

Thermische Entsorgung gemäss Hg- 
Analyse in KVA, Zementwerk oder einer 
anderen bewilligten Anlage mit einer genü-
genden Hg-Entfrachtung des Rauchgases.

Ozon- und  
klimaschädliche 
Gase

Bei folgenden Anwendungen ist ohne 
gegenteiligen analytischen Nachweis 
davon auszugehen, dass sie ozon- und  
klimaschädliche Treibmittel enthalten:
1.  Sandwichplatten aus Polyurethan (PUR) 

und Phenolharzschaum 
2.  Dämmungen von stationären Kühlan-

lagen 
3.  Rohrdämmungen aus PUR (pipe in pipe) 

Sandwichplatten aus Polyurethan und 
Phenolharzschaum, Dämmungen von  
stationären Kühlanlagen und Rohren aus 
Polyurethan sind möglichst zerstörungsfrei 
rückzubauen und in einer KVA zu entsor-
gen. Dazu dürfen die geschäumten Kunst-
stoffe nur so weit zerkleinert werden, wie 
dies aus betrieblicher Sicht der KVA unbe-
dingt nötig ist. 

Falls die Dämmungen als Materialverbund 
vorliegen und nicht direkt verbrannt wer-
den können (z. B. Sandwichplatten), sind 
sie einem bewilligten Entsorgungsunter-
nehmen zur Behandlung abzugeben.

Diverse Bauteile/Abfälle

Zu untersuchende Anwendungen Verwertung Ablagerung (falls keine 
Verwertung möglich)

Thermische Entsorgung

Elektrische  
Bauteile

PCB in stationären elektrischen Bau teilen 
wie Transformatoren, Konden satoren und 
Vorschaltgeräte von Leuchtstofflampen 
vor 1987, die nicht von der Verordnung 
über die Rück gabe, die Rücknahme und 
die Entsorgung elektrischer und elek-
tronischer Geräte (VREG, SR 814.620) 
erfasst werden. 
Informationen zu Kondensatoren mit PCB 
können im Kondensatorenverzeichnis13 
gefunden werden. 

Entsorgung über ein 
 bewilligtes Entsorgungs-
unternehmen.

Radioaktive 
Anwendungen

Brandmelder, Schalter mit radioaktiver 
Leuchtfarbe, Keramikplatten mit radioak-
tiver Glasur (lokal begrenzte Verbreitung).
Einzelheiten zu möglichen radioakti-
ven Materialien in Gebäuden und zu 
deren Entsorgung sind in der Weg leitung 
«Radiologische Altlasten in Liegen-
schaften»14 des BAG zu finden. 

Asbesthaltige 
Bauteile/Abfälle

Gemäss www.polludoc.ch und dem Voll-
zugshilfeteil «Entsorgung asbesthalti-
ger Abfälle».

Gemäss Anhang 5 
VVEA resp. Vollzugs-
hilfeteil «Entsorgung 
asbesthaltiger Abfälle».

13 http://www.chemsuisse.ch/de/fachliches/pcb

14 https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/str/strwegleitungen/abfaelle/radiologischealtlasten.pdf.download.pdf/Strahlenschutz_Wegleitung_ 
Radiologische_Altlasten_DE.pdf

http://www.polludoc.ch
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
http://www.chemsuisse.ch/de/fachliches/pcb
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/str/str-wegleitungen/abfaelle/radiologische-altlasten.pdf.download.pdf/Strahlenschutz_Wegleitung_Radiologische_Altlasten_DE.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/str/str-wegleitungen/abfaelle/radiologische-altlasten.pdf.download.pdf/Strahlenschutz_Wegleitung_Radiologische_Altlasten_DE.pdf
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Nutzungsbedingte Belastungen der Bausubstanz

Zu untersuchende Anwendungen Verwertung Ablagerung (falls keine 
Verwertung möglich)

Thermische Entsorgung

Diverse  
Schadstoffe

Alle Bauten mit früheren oder 
aktuellen Nutzungen, welche in 
Anhang A4 aufgeführt sind, müs-
sen auf entsprechende nutzungs-
bedingte Schadstoffe untersucht 
werden. Die zu untersuchenden  
Bauteile sind zu definieren und 
zu analysieren (vgl. Kapitel 3.2.2). 
Wenn der Standort der Baute im 
KbS eingetragen ist, sind allfällige 
Resultate von Untersuchungen des 
Standorts bei der Beurteilung zu 
berücksichtigen. 

Verwertung des gesamten 
Bauteils unter Einhaltung der 
Grenzwerte nach Anhang 3 
Ziff. 2 VVEA. Für Details  
siehe Kapitel 4.4
Verwertung des gesamten 
Bauteils unter Einhaltung der 
Grenzwerte nach Anhang 4 
Ziff. 1 VVEA als Rohmaterial 
für die Zementherstellung.

Ablagerung des Bau-
teils unter Einhaltung 
der Grenzwerte nach 
Anhang 5 VVEA.  
Für Details siehe  
Kapitel 4.4 
Bei Überschreitung  
der Grenzwerte nach 
Anhang 5 Ziff. 5.2 VVEA 
ist eine vorgängige 
Behandlung nötig.

Aliphatische Koh-
lenwasserstoffe
(KWC10–C40)

Unabhängig von der Art der Nut-
zung ist bei optisch erkennba-
ren, grossflächigen (> 20 m2) 
Verschmutzungen durch Mine-
ralöle der aliphatische Kohlen-
wasserstoffgehalt (KWC10–C40) der 
verschmutzten Bausubstanz zu 
analysieren.

Verwertung des gesamten 
Bauteils unter Einhaltung der 
Grenzwerte nach Anhang 3 
Ziff. 2 VVEA. Für Details  
siehe Kapitel 4.4.
Verwertung des gesamten 
Bauteils unter Einhaltung der 
Grenzwerte nach Anhang 4 
Ziff. 1 VVEA als Rohmaterial 
für die Zementherstellung.

Ablagerung des Bau-
teils unter Einhaltung 
der Grenzwerte nach 
Anhang 5 VVEA.  
Für Details siehe  
Kapitel 4.4
Bei Überschreitung  
der Grenzwerte nach 
Anhang 5 Ziff. 5.2 VVEA 
ist eine vorgängige 
Behandlung nötig.

Weitere schadstoffhaltige Materialien

Diverse  
Schadstoffe im 
Einzelfall

Die obenstehende Aufzählung ist nicht abschliessend! Bei konkreten Hinweisen auf weitere entsorgungsrelevante  
Schadstoffe15 in relevanten Mengen sind entsprechende Untersuchungen durchzuführen.

15 Wenn man davon ausgehen muss, dass das Bauteil die Grenzwerte nach Anhang 5 Ziffer 2.3 VVEA (Deponie Typ B) nicht einhält.
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6 Entsorgungskonzept
6.1 Pflicht zur Erstellung des  
Entsorgungskonzepts 

Die Bedingungen für die Pflicht zur Erstellung eines Ent-
sorgungskonzeptes sind in Kapitel 1.1 beschrieben. Das 
Entsorgungskonzept muss so erstellt werden, dass die 
zuständige Behörde die vorgeschlagenen Entsorgungs-
wege der Abfälle eindeutig nachvollziehen und beurtei-
len kann. 

6.2 Inhalt des Entsorgungskonzeptes

Das Entsorgungskonzept muss mindestens Angaben zu 
folgenden Punkten enthalten. Eine ausführliche Vorlage 
für ein entsprechendes Inhalts verzeichnis ist in Anhang A2 
 aufgeführt. Eine Tabellenvorlage für eine Zusammenstel-
lung der Entsorgungsmengen und -wege ist in Anhang A3 
aufgeführt.

• Art der Abfälle: Auflistung aller Abfälle nach dem Code 
der Verordnung des UVEK über Listen zum Verkehr mit 
Abfällen (LVA, SR 814.610.1), welche voraussichtlich 
während des Bauvorhabens anfallen.

• Abfallqualitäten: Zusammensetzung und Schadstoff-
belastung der verschiedenen Abfallkategorien. Die 
Angaben müssen so detailliert sein, dass die Bewilli-
gungsbehörde die vorgeschlagenen Entsorgungswege 
prüfen und nachvollziehen kann. Bei Projekten mit einer 
Pflicht zur Schadstoffermittlung sind deren Resultate 
inkl. allfälliger Analysen dem Entsorgungskonzept bei-
zulegen. 

• Voraussichtliche Mengen: Abschätzung der anfallen-
den Menge pro Abfallkategorie und Entsorgungsweg.

• Schadstoffentfernung: Angaben, welche Schad- und 
Störstoffe in welchen Anwendungen vor dem Rückbau 
entfernt resp. welche der belasteten Bauteile als Gan-
zes entsorgt werden sollen.

• Entsorgungsweg: Angabe des vorgesehenen Entsor-
gungsweges pro Abfallkategorie. Zum Zeitpunkt der 
Einreichung des Entsorgungs konzeptes im Rahmen des 
Baugesuches müssen noch keine Angaben zu den kon-
kreten Abfallanlagen gemacht werden (jedoch muss der 

prinzipielle Entsorgungsweg angegeben werden, z. B. 
«Deponie Typ B»). Das Entsorgungskonzept ist auf 
Verlangen der Bewilligungs behörde vor Baubeginn zu 
aktualisieren und mit den konkreten Anlagen («Firma/
Deponiestandort xy») zu ergänzen.

• Begründung bei Nichtverwertung: Wenn entgegen der 
Verwertungspflicht eine direkte Ablagerung von Abfäl-
len vorgesehen ist, ist dies im Entsorgungskonzept zu 
begründen (vgl. Kap. 4.2). 

Zusätzliche Vorgaben bei komplexen Grossprojekten 
und Bauvorhaben auf belasteten Standorten
Die nachfolgenden Punkte sind im Entsorgungskonzept 
nur zu dokumentieren, wenn sie zur Beurteilung der Abfall-
entsorgung für das entsprechende Bauprojekt relevant 
sind. 

• Sanierungs- und Entsorgungsvarianten: Bei Altlasten-
sanierungen ist die Wahl der Sanierungsvariante inkl. 
Entsorgung gemäss dem Vollzugshilfemodul «Eva-
luierung von Sanierungsvarianten»16 der Vollzugshil-
fe «Sanierung von Altlasten» des BAFU vorzunehmen 
und zu dokumentieren.  

• Schadstoffentfernung: Art, Umfang und Ablauf der 
Schadstoff entfernung müssen so weit dokumentiert 
werden, wie dies zur Beurteilung der Entsorgungswege 
der Abfälle notwendig ist. Zudem ist es sinnvoll, auch die 
Schutzmassnahmen zur Sicherstellung des Arbeitneh-
merschutzes zu dokumentieren, damit die Entfernung 
der Schadstoffe von der Behörde ganzheitlich beurteilt 
werden kann.

• Triage: Beschreibung aller Prozesse zur Trennung, 
zur Sammlung und zum Umgang mit den verschiede-
nen Abfällen auf der Baustelle. Falls eine Trennung von 
Abfällen aufgrund ihres Schadstoffgehaltes vorgenom-
men wird (z. B. bei Aushubmaterial), müssen die che-
mischen Analysen als Grundlage der Triage beigelegt 
werden.

• Projektspezifische Deponien und Materiallager bei 
UVP-pflichtigen Infrastrukturprojekten: Alle zur 
Beurteilung erforder lichen Angaben für die Errichtung 

16 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/altlasten/publikationen 
studien/publikationen/evaluationvonsanierungsvarianten.html 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/altlasten/publikationen-studien/publikationen/evaluation-von-sanierungsvarianten.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/altlasten/publikationen-studien/publikationen/evaluation-von-sanierungsvarianten.html
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einer projektspezifischen Deponie oder eines temporä-
ren Materiallagers, wie z. B. Bedarfsnachweis, Stand-
ortgebundenheit und -anforderungen, sind im UVB zu 
dokumentieren. 

• Materialbewirtschaftung: Anforderungen an die 
Materialbewirtschaf tung bei Bauprojekten mit einem 
grossen Anfall an Aushub- und Aus bruchmaterial (ins-
besondere Tunnelbauprojekte) werden im Teil «Ver-
wertung von Aushub- und Ausbruchmaterial» der 
Vollzugshilfe behandelt.

• Transport: Transport der Abfälle mittels Bahn oder 
Lastwagen.

• Organigramm Fachbauleitung: Aufgaben bei Separie-
rung, Entsorgung und Kontrolle im Bauprozess.

• Annahmebestätigung und Kapazitäten der vorgesehe-
nen Abfallanlagen. 

6.3 Umfang des Entsorgungskonzeptes

Damit der Aufwand für die Erstellung und die Kontrolle 
dieser Konzepte optimiert werden kann, sind die Anforde-
rungen an die Dokumentation der Art und dem Umfang des 
Bauvorhabens und den vorhandenen Schadstoffen anzu-
passen. Die detaillierten Anforderungen an Form, Umfang 
und Inhalt des Entsorgungs konzepts können durch die 
Behörden festgelegt werden. In den Anhängen A1, A2 und 
A3 werden Vorlagen zur Erstellung eines Entsorgungskon-
zeptes exemplarisch zur Verfügung gestellt.

Bei allen Bauprojekten sind die Angaben zur Entsor-
gung am Ende eines allfälligen Berichtes in Tabellenform 
zusammenzufassen. Ein Muster einer solchen Entsor-
gungstabelle ist in Anhang A3 abgebildet. 

Bei einfachen Projekten reicht die ausgefüllte Entsor-
gungstabelle gemäss Anhang A3 als Entsorgungskon-
zept aus.

6.4 Zeitlicher Ablauf 

Umfang und Detaillierungsgrad des Entsorgungskon-
zepts verändern sich mit der Dauer des Projektes. Es ist 
unumgänglich, das Entsorgungskonzept im Verlauf des 
Bauprojektes immer weiter zu konkretisieren und an all-

fällige Projektänderungen anzupassen. Beim Einreichen 
des Baubewilligungs gesuchs liegen oft nur Schätzungen 
zu den Abfallmengen vor und die konkreten Abfallanla-
gen sind meist noch nicht bestimmt. Erst nach der Ver-
gabe der Bauarbeiten an die Unternehmungen kann das 
Entsorgungs konzept mit den fehlenden Angaben ergänzt 
werden. Spätestens vor Baubeginn – in einigen Kantonen 
benötigen Bauprojekte auch eine formelle Baufreigabe – 
muss das Entsorgungskonzept jedoch definitiv vorliegen. 
Ausgenommen sind mehrjährige Infrastrukturprojekte, 
welche im Plan genehmigungsverfahren bewilligt werden 
und der Umweltverträglichkeits prüfungspflicht unterste-
hen. Bei diesen kann das Entsorgungskonzept während 
der Bauarbeiten aufgrund neuer Gegebenheiten aktua-
lisiert werden. 

Bei Vorhaben mit geringen Abfallmengen oder wenn nur 
unproblematische Abfälle wie unverschmutztes Aushub-
material anfallen, sollte das Entsorgungskonzept beim 
Einreichen des Baubewilligungsgesuches so detailliert 
sein, dass die Bewilligungsbehörde das Projekt abschlies-
send beurteilen kann.

• Beim Einreichen des Baubewilligungsgesuches sind 
im Entsorgungskonzept die Angaben gemäss Kapi-
tel  6.2 so detailliert wie zu diesem Zeitpunkt mög-
lich zu dokumentieren. Die Abfallmengen können auf 
Schätzungen beruhen. Die Entsorgungswege kön-
nen prinzipiell (z. B. Bauschuttaufbereitungsanlage, 
Deponie Typ B etc.) ohne Benennung der konkreten 
Anlage (Firma XY) angegeben werden. Jedoch müs-
sen alle Abklärungen, welche zur Beurteilung der Ent-
sorgungswege nötig sind, vorgängig durchgeführt und 
die Resultate im Entsorgungskonzept festgehalten wor-
den sein. Dies beinhaltet die Abklärungen zur Zusam-
mensetzung und zu den Schad stoffgehalten der Abfälle 
gemäss Kapitel 5 (Schadstoffermittlung) und Angaben 
zur vorgesehenen Trennung der Schadstoffe (Konzept 
Entfernung). Fehlen diese Angaben, ist eine Beurtei-
lung der Entsorgungswege durch die Bewilligungsbe-
hörde nicht abschliessend möglich und die fehlenden 
Angaben müssen vor Baubeginn (Baufreigabe) oder in 
Form eines Entsorgungsnachweises (abhängig von der 
Auflage in der Baubewilligung) nachgereicht werden.   
Wenn die Unterlagen den Anforderungen der Bewil-
ligungsbehörde genügen, kann das Bauvorhaben bei 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-vvea.html
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der Erteilung der Baubewilligung abschliessend bewil-
ligt werden. 

• In begründeten Ausnahmefällen (z. B. bei einer techni-
schen Anlage, die noch in Betrieb steht und aus Sicher-
heitsgründen nicht untersucht werden darf), kann die 
Schadstoffermittlung nach der Baubewilligung (aber 
spätestens vor Baubeginn) nachgeholt werden. In die-
sem Fall ist das geplante Probenahmekonzept im Ent-
sorgungskonzept zu doku mentieren. Die Prüfung der 
Entsorgungswege findet in diesem Fall vor Baubeginn 
oder durch den Entsorgungsnachweis statt.

• Vor Baubeginn (Baufreigabe) müssen im Entsorgungs-
konzept alle Angaben gemäss Kapitel 6.2 detailliert 
dokumentiert werden, falls dies von der Bewilligungs-
behörde gefordert wird. Das umfasst sowohl die voraus-
sichtlichen Abfallmengen als auch konkrete Angaben zu 
den Entsorgungsanlagen (Firma XY). Wenn Beprobun-
gen von unzugänglichen Gebäudeteilen oder Aushub- 
und Ausbruchmaterial erst während der Bauarbeiten 
vorgesehen sind, ist das Beprobungs konzept zu doku-
mentieren.

6.5 Prüfung des Entsorgungskonzeptes und 
Nachweis der Entsorgung

Nach Eingabe des Baubewilligungsgesuchs prüft die 
Bewilligungsbehörde die Angaben zur Entsorgung (Ent-
sorgungskonzept). Art und Umfang der behördlichen Kon-
trolle sind nicht Bestandteil der vorliegenden Vollzugshilfe 
und werden durch die Kantone festgelegt. 

Die Bewilligungsbehörde kann aufgrund von Art. 16 Abs. 2 
VVEA einen Nachweis von der Bauherrschaft verlangen, 
dass die angefallenen Abfälle entsprechend den Anga-
ben im Entsorgungskonzept entsorgt wurden. Bei kleineren 
Projekten kann für den Nachweis beispielsweise dassel-
be Formular wie zur Erstellung des Entsorgungskonzepts 
(Entsorgungstabelle, Anhang A3) verwendet werden, 
zusammen mit den Waagscheinen. Handelt es sich um 
Sonderabfälle oder andere kontrollpflichtige Abfälle mit 
Begleitschein pflicht, sind die entsprechenden Begleit-
scheine vorzulegen. Bei umfang reicheren Projekten wird 
oftmals ein separater Bericht gefordert. Die genauen Vor-
gaben an Art, Inhalt und Umfang der Nachweise werden 
durch die verantwortliche Behörde festgelegt. 

6.6 Zuwiderhandlungen

Die Pflicht zur Erstellung eines Entsorgungskonzeptes und 
-nachweises nach Art. 16 VVEA und die damit verbun-
denen Abklärungen sind eine Konkretisierung der allge-
meinen umweltrechtlichen Auskunftspflicht (Art. 46 Abs. 
1 USG). Nach letzterer Bestimmung ist jedermann ver-
pflichtet, den Behörden die für den Vollzug erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen, nötigenfalls Abklärungen durch-
zuführen oder zu dulden. Die vorsätzliche Verweigerung 
dieser Angaben oder die Angabe unrichtiger Daten und 
Auskünfte wird mit Busse bis zu CHF 20 000 bestraft (Art. 
61 Abs. 1 Bst. o USG). Ebenfalls strafbar sind die fahrläs-
sige Begehung sowie Versuch und Gehilfenschaft (Art. 61 
Abs. 2 und 3 USG). 

Wer beim Erteilen einer Auskunft oder eines Nachweises 
schriftlich falsche Angaben macht, indem er oder sie z. B. 
geschönte Dokumente über Schad stoffe oder gefälschte 
Belege einreicht, erfüllt zudem den Tatbestand der Urkun-
denfälschung im Sinne von Art. 251 Schweizerisches Straf-
gesetzbuch (StGB, SR 311.0). Ist Art. 251 StGB erfüllt, wird 
die erwähnte Strafbestimmung nach dem USG verdrängt 
und kommt nicht zur Anwendung. Diese Widerhandlung 
nach Art. 251 StGB wird grundsätzlich mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft, nur in beson-
ders leichten Fällen kann auf Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder Geldstrafe erkannt werden.

Werden darüber hinaus Vorschriften über die Entsorgung 
von Abfällen verletzt, können weitere Strafbestimmungen 
zur Anwendung kommen (vgl. insbesondere Art. 60 Abs. 
1 Bst. n–p USG bezüglich der Verletzung von Vorschrif-
ten über Sonderabfälle sowie Art. 61 Abs. 1 Bst. f–k USG).
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